
Dieter Deiserom 
Stationierung amerikanischer 
Atomwaffen - begrenzte Souveränität 
der Bundesrepublik ?::-

A. Problemstellung 

Nach dem Naro-Rats-Beschluß vorn 12. Dez. 1979' ist die Scarionierung von lOS 

ballistischen Flugkörpern Pershing 11 mit einer Reichweite bis z.u 1800 km als Ersatz. 
für die 108 Pershing I der US-Arrnee in der Bundesrepublik Deutschland und von 
464 aerodynamischen Düsenantriebs-Flugkörpern (~cruise missiles,,) für Start vom 

Boden (GLCM) zu je vier auf einem $tarefahaeug (It 6 fahrbare vierfach Start­
rampen), insgesamt also von 572 Flugkörpern mit je einem nuklearen Gefechrskopf, 
Jb Herbst 1983 geplant.' Diese neuen nuklelfen Minelsrreckensysrcme sollen in 
Europa aU55chließlich in den US-StreitkräJun eingeführt werden. 
Die Alternative zu diesem »host-country-model., das ,"user-councry-rnodel". war 
zuerSt von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, darm auch von 
den anderen Dislozierungsländern abgelehnt worden; das abgelehnte Konzept hätte 
bedeutet, »daß die Startgeräre, die In{rastrukturanlagen. die Instandhaltungs- und 
Betriebskosten für das ganze System vom Dislozierungsland aufgebracht werden 
müßten; die Gefechtsköpfe mit den Flugkörpern blil!ben US-Eigenrum und unter 
US-Verwahrung; eine Zwei-Schlüssel-Konrrollgewalt würde bilateral organisiert; 
die Bedienungsmannschaften würden unter Aufsicht von amerikanischen »custodi­
ans- vom Dislozierungslwd gestellt wie bei den üblichen TNF·Syste.men .. J . 

Nach dem nunmehr vorgese.henen »host-councry-model« soHen die neuen (ameri­
kanischen) Waffen wie alle anderen nuklearen Waffensysteme der Alliierten Streit­
kräfte in Europa dem Obersten Alliierten Befehlshaber (SACEUR) unterstellt wer­
den. 
Dieser Beschluß der NatO bat in den vergangenen Jahren bekanntermaßen zu einer 
sehr kontroversen öffentlichen Diskussion und heftigen politischen Auseinanderset­
zungen gefühn:. Bei dem Streit um die .. Nacbrüsrung" ist von .beiden Seiren. mehr­
fach die Frage aufgeworfen worden. ob die US-Administration bei einer Ausbrci­
lung der ~holländischen Krankheit- unter Umständen auch gegen den Willen der 
zuständigen Organe der Bundesrepublik die neuen Waffen in der Bundesrepublik 
stationieren könnte. Sehr oft ist dabei der Begriff von der nach wie vor »begrenzeen 
Souveränität. der Bundesrepublik in die Diskussion gebracht worden . 

• S.i d.m vorliegenden Bei, .... g h~Jdl.S sich um di. gekii~ .. und l.icht verind.rtc Fusung .inet S,udie. 
die der Verh.JSer un,er dem Ti,e1 • US-,mcrik."ische 5I1uonittun&.reclJ,< "nd ,'Om.,< Enueh.idung'­
bclugni ... in der Bund'''<"publik Deuuchl~d. im Aul'ng des .Forsehungsin"i,uu Wr FriedeMpoli,ik 
e. V. in Sutnb.rg •• '$'cU, h.,; die Studie in in Jer SclJri('entcihe d~ Fo(sehunl\>inso,u(S V.,o{lc""~c!lI 
... orden (Snrnbe,", Sep,.mbe,/November 19h). 

1 Vg! . Jon Text des BrÜSJd.r Kornmuoiqucs der Außen- und Vencidigullgsmini"cr VOm lZ. 11. 79."': EA 
l1'9So. S. D H 11. 

1 Zur Vorg«<ruch .. JeS Bruuclcr BeKhlu .... ! sich. Mil'on L.i .. nb.rg, Die ,a!<';<ehen Nukleanv~lIcn 
groß« R.iehw";,c d.r N'IO und d.r WVO, in: S'udien&ruppe Mili"rpolitik, Aufrüsten um .btunist.n? 
R.inbtl, 1980. $. li ff; Lo,h", Ruehl. nor Bcschluß du Nuo tur einführung nuxl ... «r Mi"e"tcc.:!<.n­
waUen. E.A '980, 5. 99 (f. 

) Vf.1. ,hzu Ruch!. ,. >. 0 .. S. 1°9 I. 
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1 ßcsonderen Auftrieb erhielt diese Diskussion durch mehrere Äußerungen des ame­
ribnischen Verreidigungsministers Weinberger, der verlautbart hatte. die Amerib­
ncr h:atten das Recht. ihre Truppen .. mit dem Besten auszurüsten, was sie häuen«. 
und niemand könne ihnen das verbieten.' Vor allem im Zusammenhang mie der 
Bckannrgabe der Entscheidung der Reagan-Adminiscration aus dem Jahre '981, eine 
größere Anzahl Neurronensprengköpfe zu produzieren. hatte Weinberger erklärt: 
"Konsultationen über diese Waffe sind ebensowenig erforderlich wie über die Pro­
duktion einer konventionellen 155 -mm-Anillerie-Granate«; diese Sprengköpfe 
könnten, natürlich nach Konsultation (nicht: nach Zustimmung) der Empfängerlän­
der, ~innerhalb wenigrr Stunden« nach Europa geflogen werden und erhöhten don 
»die Verteidigungsstärke der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbünde­
ten«.! 
Der Chef-Präsidentenberater Ed. Meese soll nach Presseberichten der deutschen 
Regierungsdelegation am Rande des Onawa-Gipfels im Jahre 1981 deutlich gemacht 
haben. daß »weder die Nato-Vereinbarung noch der Truppenvertrag (vorsehen), daß 
Washingeon seine Partner um Erlaubnis fragen muß. wenn bei den US-Streitkräften 
in Europa neue Waffen eingeführt werden ... ~Nach. den geheimen Zusätz.en des 
Truppenstatuts« werde die Bundesregierung vor der Stationierung neuer Atomwaf­
fen zwar konsultiert, aber nach dem Abkommen. so Meese, .können wir machen, 
was wir wollen~.' 
Von bundesrepublikanischen Politikern waren diese Äußerungen seinerzeit mit 
deudichem Protest aufgenommen worden; so hatte etwa der Fraktionsvorsitzende 
der FDP, Wolfgang Mischnick, die Amerikaner belehrt, sie müßten "sich im Klaren 
darüber sein, daß die Zustimmung zur Lagerung (der Neutronenwaffen) eine Ent­
scheidung der europäischen Bündnispanner ist .. .' 

In der Zwischenzeit sollen hohe Vertreter der Reagan-Administration, darunter 

Vtrreidigungsminisrer Weinberger, ihren Standpunkt ... nicht nur nicht wiederholt. 
sondem korrigiere haben«.' 
Allerdings ist die Diskussion über die »begrenzte SouvedinirätM der BRD seitdem 
nicht mehr verstummt. Zudem gibt es Berichte, denen zufolge der Bundesregierung 
in Bonn zwei Gutachten vorliegen sollen (eines im Außenministerium. eines im 
Verteidigungsministerium erstellt), die zur Frage du Stationierungsbefugnisse der 
USA zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen: Das Gutachten aus dem Auswär­
tigen Amt soll die Frage, ob aufgrund der alten Besatz.ungsrechte die USA auch ohne 
Zustimmung der Bundesregierung neue Waffen stationieren können. bejahen; die 
Expertise aus dem Bundesministerium der Verteidigung soll die Frage vemeinen. 
Ähnlich brisant ist die Frage, ob und ggf. in welcher Weise die Bundesrepublik als 
Stltionierungsland ein spezifisches Mitspracherecht für den Fall eines Einsatzes der 
Pershing fI Raketen oder der Cruise missiles vom BRD-Gebiet aus haben wird. Der 

Abrüsrungsbeaufrragte des US-Präsidenten, Rostow, wich in einem Spiegelinrerview 
der Frage aus und betonte: »Die Befehlsregelungen für den Einsatz der Pershing II 
und der Cruise missiles müssen dieselben sein wie bei den gegenwärtigen vorhande-

• Zilien n.ch Egon Bahr, W ... "ird lU' den Deutschen), 1981 .. S. '04. 
I VgL Der Sp .. gd Nr. 1~"981. S. 11. 

o Vgl. Ocr Spiegel Nr . Hh 98 I. S. 19. 
7 Vgl. D.r Spiegt! Nr. 1~h98 I. S. '9: SPD·I'r.;,idium,mirglied H,n, Ko.ehni.k .oHlauI .Spi.-gtl- den 

Hin,,·.i. de, >mcrib,..i'chen Verteidig,mgsmini.<Crs Wcinbcrger. die AusriUlung der US-Troppen in der 
Bundesrtpublik - .uch mit Nturronenwlffen - liege im Ermessen W •• hington., mil cl., Bemerkung 
quilli,rt h~b<n: -0 .. JoUen die glei~h dr.im.J mlchen. d.nn merkl luch hier jeder, d.B die AmCrlluncr 
uns behlndcln wollen wie di. A.kari ••. Ocr Spiegel Nr. }61098,, S, 'S , 

g VgL die wiederholt.n Äußerungen von Egon Blhr u . • . in : Bahr, Was ""'rd .u. d"" DeulSchen? •.•. 0,. 
S, '01. 
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nen Ge[echtsfddwaffen. Der Einsatz ist Sache der militärischen-politischen Ent­

scheidung zum gegebenen Zeitpunkt und im Verlauf des Kampfes, wenn e.s dann 

einen geben sollee-" 
Die vorliegende Studie versucht auf beide Fragen (Umfang der US-lfficrikanischen 
Stalianierungsrechee; bundesrepublikanische Mitsprachere<:hte vor Raketen-Ein­
satz) Anrworren zu geben. Dabei gehen wir an dieser Stelle niche naher auf die 
Problematik ~in, ob sich für die Bundesrepublik DeutSchbnd auS dem Brüsseler 
NATO-Beschluß vom ll. 11.. (979 rechtliche Bindungen ergeben. ,. 

B. Wer entscheidet über die Sl4cionierung neuer atomarer Waffen in der 

Bundesrepublik ? 

I. Stationierungsbefugnisse aus dem sogenannten Generalvertrag vom .26. Mai 
19J.1 in der Fassung vom .2). Okt. 19f4r 

Durch den wnächst konzipierten, jedoch nicht in Kraft getretenen" Vertrag über die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepub!ik Deutschland und den ,Drei Mächten .. ' 
vom 16. Mai 19P, den sogenannten Generalvertrag, der auch -DeutSchland-Ver­
trag" genannt wird, sollte im Zusammenhang mie dem Projekt über die ~Europäi­
sche Verteidigungsgemeinscha{t« das Besatzungsstatut abgelöst werden und die 
Bunderepublik die -volle Macht über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten« 

erhalten. " 
Der Vertragstexc von 1952 hane das WOrt -Souveränität« entgegen den deutSchen 
Forderungen ~bsi<:htsvoll vermieden; es sollte -der wissenschaftlichen Ausdeurung 
überlassen (werden), die Kongruenz oder Inkongruenz dieser (Formel) mit dem 
Sou veränicätsbegri ff zu klären • . " 
Der nach dem S<:heitern des Projekts der .Europäischen Verteidigungsgemein­
schaft. (am Mehrheitsvorum der französischen Nationalversammlung) auf der Lan­
doner Neun-Mächte-Kon{erenz im Oktober t954 dann revidierte Vertragstext er­
klärte demgegenüber eindeutig : ,.Die Bundesrepublik hat die vol.le Macht eines sou­
veränen Sta:Hes über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten .. (Art. 1 Abs . 1 des 

Generalvertrages in der Fassung vo~ 23. 10, 1954).') 
Freilich ist diese Souveränität der Bundesrepublik auch nach Inkrafttreten des Ge­
neralvertrages in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt; ruerauf ist im Folgenden näher 

9 Vgl. Ocr Spicgel Nr. )011981, S. 89. 
10 Vgl. duu im Ein~clncn: Dieter Deisera rn , US-1I\'Ic,ilunis,hc Statiooic-rungsrcchlc, ~. ~. 0., Abschnitt 

BI. 
" Zum Be$1tzungssu,u' vom '0. April 1949 vgl. W. Crew., Die vcriusuns"cchllicb<n Crundltgen der 

Bund.".publik Deulschl>nd; Das Bc.auungssulI", nC1H«h~ Ra:bts·Zcil.Scnrift i ('9~9), S. 16S ff.; W. 
Wm~lcr, Sel ... ch'ungen zum B""'Zun,SUi,ul, NJW '9.9, S. 88, H. Vgl. den Vcnrag.IUkt bei Kut­
",he,/Grewe. Bonner V'M"'g und ZunnY<reinbuungeo, München und J\eclin '91'; vgl . zu den 
hi$(oriu:hen Hintergründen KUllchcr, Stich ... on -Bona« Venriß'.' in: Wönecbucb dCI Völkerrechts 
'96., S. 11~ fC. 

II VgL G,e""~. Sy .. em und Grundged4nken du Bonner Ven"'g,"'e,k .. , Eioführung zu d., erläu«nen 
Texuusgabe von H. Kutscher, Bonner V<nng. '91>. S. 8: W. Grew<, Von dcr K..tpirul.tion ~um 
DeulSchlUldvcrlf2g, Außenpoliuk J (1911), S. 4 q fI. 

'1 Der Venra'1tex, in .bgedruckl u. , . bei Ingl) von Münch. Dokumente d ... getcih~n Deuuchland, • . 
Auflag< 1976, S. 119 f(: zu den Hinlertniodcn dieser Texunderung vgL u .•. Wilhclm Grc"'e, Souvero­
ni .. , du ßundc<republik, AaR io (1916), S. ')' U; E. vOn Pu"k:unmrr, Vorgeschich,e und Zusunde­
kommen d., Pm!er Vent,gc Vl)m 'I. Ok, . '9S~, Z>.öRV 17 (1916/P), S. 0148 ff; aus DDA.·Sicln: R. 
An.inger. 0,< Krleg.veMuge von Bonn und Paris. Bedin (Ost) '91-1- H. B().nd"'ein~r. Die Verrdge 
London und Pm., Neue Ju«iz g ('9! ~), 711 (I. 

J 
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4 einzugehen, wobei wir uns freilich allein auf die Frage beschränken, welche Auswir­
kungen diese Souveränitärsbegrenzungen im Hinblick auf die gepla(1[e DisJozierung 

der neuen US-amerikanischen Nuklearsysteme haben. 

1. Vorbehalt des Artikels 5 Abs. l des Generalvertrages 

Nach dieser Bestimmung erlöschen "die von den Drei Mächten bisher innegehabten 
oder ausgeübten Rechte in bezug auf den Schutz der Sicherheit von in der Bundes­
republik stationierten Streitkräften, die zeitweilig von den Drei Mächten beibehalten 

werden ... , sobald die zuställdigen deutschen Behörden entsprechende Vollmachten 
durch die deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch instandgesetzt sind, 

wirksame Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte LU treffen, ein­
schließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu begegnen.« Diese sogenannten Vorbehaltsrechte "in bezug auf den 
Schutz der Sicherheic« der fremden Streitkräfte in der BundesrepubJik wurden von 

den westlichen Alliierten im Jahre 1968 explizit für erloschen erklär!." 
Insofern können spezifische Scationierungsrechte gegen den Willen der Organe der 

Bundesrepublik von den Drei Mächten seit diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht mehr 
auf Art. 5 Abs. l des Genera!- bzw. Deutschlandvenrages gestützt werden. 'l 

l. Stationierungsvorbehalc in Artikel 4 Abs. I Stttz I des Generalvertrages 

Nach dieser Bestimmung sollten die Drei Mächte ."bis zum Inkra/ttre/C7l der Abma­
chungen iiber den deutschen Verteidigungsbeitrag . .. ihre bisher ausgeübten oder 

innegehabten Rechte in bezug :l.uf die Srationierung von Streitkräften in der Bundes­
republik" behalten. Die» Rechte und Pllichtene dieser Streitkräfte sollten sich gern. 

An. 4 Abs. 1 Satz J nach dem sogenannten Truppenvertrag besrimmen.'6 Mit den in 

Artikel 4 Abs. I Saez 1 genannten .. Abmachungen über den deutsch.en Verteidi­
gungsbeitrag« waren der sogenannte "Brüssele.r Venrage mit seinen Protokollen 

über die Streitkräfte und über die Rüstungskontrolle vom 2). 10. 1954" sowie der 
Beirrit[ zum Nato- Vertrag gemeint." Da alle diese Abmachungen am 6. Mai 1955 in 
Kraft getreten sind,'~ hat dieser in Art. 4 Abs. I SalZ 1 Generalvertrag enthaltene 

Vorbehalt heute keine rechtliche Bedeutung mehr. Dies ist in der einschlägigen 

Fachliteratur unbestritten. Insofern können also Stationierungsrechte auch nicht 
mehr auf Art. 4 Abs. I Satz. I Generalvenrag gestützt werden. 

J. Truppenstationienmgsrecluc alls Artikel 4 Abs. 1 Satz J des Generalvertrages 

Nach dieser recht komplizierten vertraglichen Bestimmung ist ndie Bundesrepublik 

damit einversranden. daß vom Inkrafnreten der Abmachungen über den deutschen 

14 Vgl. die Bok.nntm,cnung '·om ,g.6. '968. BGBI. [ S. 7'~; zu den historischen Hintergründen vgl. 
Dieter S'enel. Kritik der Nou .. nds~owlC. '968. s. 14 1., %6 (f. 

'I Ebenso: Helmut Rumpf, l.nJ ohne Souver:':ni,iit. 1. Aufl .• '973. s. '9; Meinh"d 5chrOdcr. Die Aus­
wirkungen der Nom.ndveri:l.Ssung auf dic Souvcr:iniciit der Bundesrepublik. Europ.·Arch,v '968. 
s. 78 J f(: sowie jüng.t: D~ubl<t, Sl>tionicrung und G rundgesc'Z. S. S f; H. R.;ddcr. D,c Souvc":"n":" d .. 
BRD und ihre Po.i,ion in der <v.stlichen A[I;an~. B[fddn,P '981, Hef, s. 

16 Der .V.rtr'g üb., die R«:htc und Pfliehten ~wl~ndischcr Suei,k";(", und ihr.r Mi'slied<r in dcr Bun-
deHepublik DeulSchl,nd •• .I., ,ogen,nn,. Truppenvenr.g, ist ,bgedruckt in: BGBI. '951 ll. S. )11. 

'7 BGBL 1915 11. 5.18). 
,8 So zu Rech, ,uch Rumpf, Dl< Rech< der Truppenswionierung in der Bund .. republik. '969. s. 7. 
'9 Vgl. .I .. Zu"immung'ge,et~ 7.u diesen Vertr>gm vom 24· J. '951. BGIlI. [I. S. 156 und die B,bnnlm'· 

chun~ '·om 9. \. '911 "ber ihr [nk,..fure,en in BGnl. H. 610. 
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VuteiJigungsbeilrag an Streitkräfte der gleichen Nationalität und EffektivStärke wie 
z. Zt. dieses lnkrafttretens in der Bundesrepublik stationiert werden dürfen~ . Weiter 
heißr es im Satz 3 der Vorschrif[ : »Im Hinblick auf die in Art. [ Abs . .l dieses 
Vertrages umschriebene Rechtsstellung der Bundesrepublik und im Hinblick darauf, 
daß die Drei Mächte gewillt sind, ihre Rechte betreffend die Stationierung von Streit­
kräften in der Bundesrepublik, soweit diese betroffen ist, nur in vollem Einverneh­
men mit der Bundesrepublik auszuüben-, sollte die ~Frage der Truppenstationie­
rung in einem besonderen Vertrag geregelt werden« (Art. 4 Abs. 2. Satz 3 General­
vertrag). Diese besondere Regelung erfolgte im sogenannten Aufenthaltsverrr:lg vom 

1). JO. 1954, der zusammen mit dem Gener:tlvertr:lg in Kr.f! trat .10Der Zweck der 
Truppensc:ltionierung wird im Vorspruch dieses Aufenthaltsvertrages mit der -ge­
gc:nwärrigen internationalen Lage« und mit der Notwendigkeit begTÜndet, .die Ver­
teidigung der freien Welt sicherzustellen.; diese Gründe erforderten »weiterhin die 
Anwesenheit ausländischer Streirkräfte in der Bundesrepubliku. 
In Art. 1 Abs. [ dieses Aufenthaltsvertrages wird der im Generalvertrag in Art . 4 

Abs . .1 SatZ 2. enthaltene Grundsatz bekräftigt, daß die Bundesrepublik damit ein­
verstanden sei, .daß vom Inkr:tfrrreten der Abmachungen über den deutschen Ver­
teidigungsbeitrag an Streitkräfte der glei<:hen Nationalität und Effektivscärke wie 
z. Zt. dieses Inkrafmetens in der Bundesrepublik stationiert werden dürfen~. Sollen 
zukünftig zusätzliche Streirkräfre der Partnerstaaten des Aufenchalrsvertrages (USA, 
Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Kanada) im Bundesgebiet üben 

oder soll die Effeklivscärke der Streitkräfte erhöht werden, so bedürfen diese Ver­
änderungen und Bewegungen der Zustimmung der Bundesregierung; Übungen 
müssen mit den Richtlinien der Nato übereinstimmen; die übenden Truppen dürfen 
niche länger als >0 Tage im Bundesgebiet verweilen (Are. r Abs. 1 u . J des Aufent­
hahn·ertrages). Außerdem gewährte die Bundesrepublik den amerikanischen, briti­
schen und französisch.en Streitkräften ein Durcbzugsrecht auf dem Wege in andere 
Mirgliedssuaten des NATO-Verrrages auf der gleichen Grundlage, wie dies zwi­
schen anderen NATO-Mitgliedsstaaten üblich ist, oder mit Wirkung für alle Mit­

glieder im NATO-Rat vereinbare wird (Art. 1 Abs . 4 des Aufenthaltsvemages). Der 
Aufenrhaltsvertrag »tritt außer Kraft mit dem Abschluß einer friedensvertraglichen 
Regelung mit Deutschland oder wenn die Unterzeichnerstaaten zu einem früheren 
Zeirpunkt übereinkommen, daß die Entwicklung der illcern:aionalen Lage neue Ab­

machungen rechtfertigt" (Art. 3 Abs. I). 
Ohne das .volle Einvernehmen mit der Bundesrepublik.., also ohne Zustimmung 
der zuständigen Organe der Bundesrepublik, könnte somit :Uso die Dislozierung der 
im Nato-Doppelbeschluß genannten amerikanischen atomaren WaHe05YSteme gern . 
Art. 4 Abs . 1 SarI 1 u. ) in Verbindung mit Art. 1 des Auienthalesveruages nur dann 
erfolgen, wenn diese neuartige Ausrüsrung der amerikanischen Streitkräfte von dem 
seinerzeit erklärten Einverständnis mit der Stationierung von Streitkräften »der glei­
chen NationalitÄt und EffektivSlä'rke" (wie am 5. 5. 195 S) gedeckt würde. Die ~Ef­
fektivstärke" am s. bzw. 6. 5. [9S5 wurde "iemals amtlich bekanntgemachI." 
Juri5tisch gesehen hängt die Beantwortung dieser Frage davon ab, ob die Einführung 
der neuen nuklearen Mittdscreckcnsysteme bei den in der Bundesrepublik statio­
nierten US-Screickräfcen die damalige (195 S) »Effektivstärkec verändert oder nicht. 

10 Venng ubcr den Aufen,h,I, au,lindi'ch.r S'r.iduähe in d.r Bundcsrepublik vom 1). 10. 1914 (.Au!· 
enlh.J"wnr'g' l. BGBI. '911 11, S. 'SJ. 

1I SO .u,h Hluurdorfet. Fach",i ... Oi.nn d .. DL ßund ... ,.g .... '98,.5. 5; %u den T ruppcru(:irken imJahre 
'98, v~1. die Bro5l:hu(c J •• Pre •• e- und In{ormalion»m,cs der Bundesregi.rung • Die .11. Sutionierung'­
",.;.kräfte in d .. BRD., Augu" (~gl. 

5 
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6 Würde die. EHcktivstärke. durch diese neuen Systeme erhöht, könnte die Statio­
nierung nur im Einvernehmen mit den zuständigen Organen der Bundesrepublik 
erfolgen. 
Würde man den Begriff der Effektivstärke nur auf die Truppenstärke, also auf die 
Anzahl der Truppenangehörigen beziehen, wäre die -Bewaffnungc dieser Streit­
kräfte nicht von den oben zitierten Bestimmungen erhik Allerdings ist in der frag­
lichell ßestimmung eben von .Effektivsrärkec die Rede; dennoch ist der Wonbut 
der Vorschrift in dieser Hinsicht nicht eindeutig. Ein Vergleich dieser Begrifflich­
keiten mit gleichlautenden oder ähnlichen in anderen venraglichen Regelungen (au­
ßerhalb des Generalvertrages und des Aufenthaltsvenrages), z. B. mit einzelnen Re­
gelungen des .Brüsseler Vertrages« (BGßI. 19 S J Ir, S. z S 6. S. 262. S. 6)0). ist schon 
deshalb nicht sinnvoll. weil es sich dabei eben um andere Verträge mit anderen 
Venragspartnem bandelt. 
Von Bedeutung für die Auslegung ist allerdings die Tatsache, daß jede Truppensra­
tionierung zwangsläufig einen Eingriff in die Souver'.ioität jedes .AufnahmeStaates~ 

darstellt. 
Da der Bundesrepublik durch Art. lAbs. 1 des Generalvenrages. wie oben bereits 
dargelegt, ~die volle Macht eines souvednen Staates über ihre inneren und äußeren 
Angelegenheiten« eingeräumt wurde. gilt dies zumindest nach Inkrafttreten des Ge­
neralvertrages auch im Hinblick auf die Souveränität der Bundesrepublik. 
Gerade weil sowohl die BundeHepublik als auch die USA (ebenso wie Großbritan­
nien und Frankreich) Mitglieder der Vereinten Nationen sind, haben sie zudem seit 
dem Beginn ihrer Mitgliedschaft auch die Pflicht, die Verpflichtungen aus der Charta 
der Vereinten Nationen zu erfüllen; die Organisation der Vereinten Nationen beruht 
nun aber auf dem "Grundsao: der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder«. 
(Art . .2 Nr. I der Charta), in deren innere Angelegenheiten selbst die Organisation 
der Vereinren Nationen grundsätZlich nicht eingreifen darf (Art. 2 Nr.7 der 
Charta). Daraus läßt sich mit guten Gründen die Auslegungsmaxime ableiten. daß 
zwischen den Staaten geschlossene völkerrechcliche Verträge im Zweifel so zu ver­
stehen sind. daß sie die Souveränität der Vertragspartner möglichst wenig einschrän­

ken." 

Bereits dies würde zu dem Ergebnis führen, daß die DisJozierung neuer amerikani­
scher atomarer Waffensysteme bei den bereits stationierten Streitkräften eine Ver­
änderung der .. EHektivstärke- bedeutet. Für diese Auslegung spricht im übrigen 
auch der sehr langwierige und auf hoher politischer Ebene geführte Entscheidungs­
prozeß. der zum NATO-Doppelbeschluß führte. Gerade wenn der Beschluß offi­
ziell als »Nachrüsrungsprogramm ... und damit als Projekt zum Ausgleich einer (vor­
geblich) höheren Effektivstärke der Streitkräfte des Warschauer Paktes begründet 
wurde und wird. wird damit eben eine Erhöhung der .EHekcivstärke. der US- bzw. 

NATO-Streitkräfte in Westeuropa angezielt . Angesichts der rasanten Eskalation des 
Abschreckungs- und Kriegsführungspotentials der US-Streitkräfte in Wesleuropa 
gegenüber der Siruation im Jahre 1955 von einer »gleichen Effektivstärke- wie z. Zr. 

des .. Inkrafttretens« des Generalvertrages am 5. 5. 55 zu sprechen. wäre geradezu 
tiefstaplerisch . 

Insofern kann einer vom Bundesverteidigungsministerium publizierten Stellung­
nahme zur frage des Zustimmungsvorbehaltes bei der $tationierung neuer Waffen 

uneingeschränkt zugestimmt werden. in der es heißt: 

11 1m Ergebnis .benso ~. B. O'ubfu. Smionierung und Gr\lndß~sttl. '98). S, IO~ unI" Beru(ung ,u[ 
Georg O.hm. Völk.rrechl. B.nd I, S,ulIg,rt 19f9. S. 168: P.ul Guggtnhclm. lehrbuch des Vötk,,­
(<"eh",. B:md I. B.sel t948. S. 118 mit ",.i,.ren N,ch"";,.n. 
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.Insbesondere wird ~Ilf eine Zustimmung in den F:illen nicht verzichtet werden können, in 
d~nen dies~ neuen Entwicklungen über den militärischen Bereich hinaus eine Bedeutung 
bekommen h"ben, die von entscheidendem Einnuß ~u( die innen-. lullen- und sicherheits­
poliusche HlJ'IdJungsfähigkeil des Au(nlhmest~ates ist. W~ren den.n gravierende Vorhaben 
der Einflußnahme des Au(enthahssuates ennogen. so wurde seine Souveriinit~1 in un~u!~s­
siger Weise beeinträchtigt~. Refent VR J[ 4 - AZ.: 10 - SI - oS - 01. (liegt dem Verfasser 
vor). 

In der gleichen Verlautbarung zitiert das Verteidigungsministerium zudem einen 
Beschluß der NATO-Raa-Tagung vorn 16. bis 19. Dez. 1957 in Paris, in dem es 
hinsichtlich der Verteilung an Vorräten von Acomsprengköpfen heißt; .. Die Vercei­
lung dieser Vorräte . .. und die Vereinbarung für ihre Verwendung werden infolge­
dessen in Übereinstimmung mit den Verteidigungsplänen der NATO und im Ein­
vemehmen mit den direkt beteiligten Staaten fesrgelegt ...... '1 

.Einvernehmenu setzt nun aber Zustimmung der Beteiligten voraus. Zwar ist im 
Völkerrecht die Bindungswirkung einer Auslegung umstritten, die sich in einer 
gleichartigen nachfolgenden Praxis aller vertragsschließenden Parteien ausdruckt .... 
Diese Praxis gewinnt jedoch jedenfalls dann ihre gewichtige Bedeutung, wenn sie 
allein der völkerrechtlich. normierten .. souveränen Gleichheit~ aller Staaten. zumal 
der UN-Mitgliedssta:aten, gerecht wird. 

4. Stationierungs- bzw. DisJozierungsrechte aufgTutld des Artikels 4 Abs. :1 Satz J 

Generalvettrag in Verbindung mit Artikel:1 Gener4JveTtrag? 

Artikel 4 Abs . l Satz I Generalvertrag besagt. daß die .von den Drei Miichten bisher 
ausgeübten oder itlnegehllbten und weiterhin beizubehaltenden Rechte in bezug auf 
die Statiooierung von Streitkräfren in DeutSchland ... von den Bestimmungen dieses 

Artikels nicht berührt" werden. Die damit angesprochenen »weiterhin beizubehal­
tenden Rechte. sind diejenigen, die aus dem besa~ungsrechtlichen Srationierungs­

rechr resultieren. 
Jedoch sollen nach eben dieser Bestimmung (Artikel 4 Abs. l Sarz I Generalvemag) 
diese Rechte nicht im bisherigen, sondern nur in einem beschränkten Umfange wei­
rergelten (»soweit sie für die Ausübung der im erscen Satz des Anikels l dieses 
Vertrages genannten Rechte erforderlich sind«; Artikel 4 Abs. 1 Satz I Generalver­
uag). Die .. Erforderlichkeit .. der konkreten BeibebalNng dieser Rechte wird also 
durch Artikel l des Generalvertrages bestimmt; danach behalten die Drei Mächte 
»im Hinblick auf die intemationale Lage. die bisher die Wiedervereinigung 
Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages verhindert hat •... die bis­
her von ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwonlichkeiten in 
bezug auf Ber/in und auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereini­
gung Deutschlands und eine-r friedensvertrag liehe 11 Regelung«." 
Bei diesem westalliierten Vorbehalt der bisherigen "Rechte und Verantwortlichkei­

ten " handelt es sich also um eine Ausklammerung von bestimmten rechtlichen Be­
fugnissen aus dem Vertrag; die Übertragung der Souveränität an die Bundesrepub!ik 
Deucschland sollte sich nicht auf die in Art. 2 den Westmächten vorbehaltenen Ge­
biete beziehen. Nach dem WOrtlaut der Bestimmung haben die Westalliierten die 
reservierten Rechee behailen, also nicht vertraglich erhalten. Für diese Auslegung 
spricht au,h, daß Art. 9 des Genera/vertrages, der in seinen ersten beiden Absätzen 
ein Schiedsgericht zur Entscheidung für alle Streitigkeiten einsetzt, die sich aus dem 

1) D~r Beschluß i .. 2bgcdruclu in : Arcniv der G<gon""rt~. t9. 11. 17. S. 6801 ff (Ziff. I'). 
14 Vgl. R. bgoni in: MenlcJ/lpsen, Vblk«rochl.. l. Aull '979. S. J '7 m. w. N. 
'I Vgl. dtn ""Hlichen Tex< bei von Miinch, ..... 0., S. 1JO. 
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8 Vertrag ergeben, im dritten Absatz die Streitigkeiten aus Artikel l von dieser 

Schicdsgerichtbarkeit ausnimmt. Dies deutet zumindesT darauf hin, daß das. was in 

Artikel 2 geregelt worden ist, nicht als Vertragsgegenstand beuachtct wird.'6 
In der Begründung der Bundesregierung zu Artikel ~ des Generalvertrages hieß es. 
daß sich diese »Rechte und Verantwordichkcitenc ~auf die Vereinbarungen von t945 

grunden .. ." 

Im Bundestagsausschuß für Auswärtige Angelegenheiten war seinerzeit bereits dar­

über diskutiert worden, ~auf welchen internationalen Vereinbarungen die bei'wbe­

haltenden Rechte der drei westlichen Mächte beruhen. Eine Einigkeit darüber, ob 

nur die Deklaration vom s.Juni '945 oder daneben auch das Potsdamer Abkommen 
oder nur dieses in Betracht komme, war nicht zu erzielen_.'i 

Auch in der Literatur ist eine prhise Rechtsgrundlage für die seinerzeitigen Besat­

zungsrechte nicht eindeutig auszumachen; zumeist wird auf die occupatio bell;ca im 

Sinne der Haager Landkriegsordnung (HLKO), auf die Übernahme der Obersten 

Regierungsgewalt durch die Siegermächte am 5. Juni t5'45 oder auch auf die bedin­
gungslose militärische und politische Kapitulation Deutschlands am 8. S. 194 5 ~bge­
steHLt, 

Allgemein anerkannt ist jedoch, daß die Rechte der Siegermächte jedenfalls in der 

sogenanncen Berliner Erklärung vom 5. Juni '945 näher bestimmt wurden, in der es 

hieß: 

"Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigr~n SrHren von Amerika, der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Provisorische Regierung der Franz6si­
sehen Republik übernehmen die oberste Regierungsgewalt in Deutschland einschließlich 
aller Befugnisse der Deutschen Regierung, des Oberkomm3ndos der Wehrmacht und der 
Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder. Slldte und Gemeinden •. I " 

Innerhalb ihrer Besatzungszonen halten die drei Westmächte im Zuge der von ihnen 

geförderten Bildung eines westdeutschen Staates den westdeutschen Behörden zu­

nehmend hoheitliche Befugnisse übertragen. Etappen auf diesem Wege waren unter 

anderem das am to. April t 949 geschlossene und am 2 J. September '949 in Kraft 

gerrerene Besatzungsstatut sowie das Petersberg-Abkomrnen vom H. November 

[949 und der ~ogenannte Überleitungsvertrag vom l6. Mai' '952.\1 
Bekanndich haben die'Drei Mächte - abgesehen von den im Rahmen dieses Ab­

schnittes untersucheen Vorbehaltsrechten - in An. , des Generalvertrages ausdrück­

lich erklärt, daß "mit dem Inkrafmeten« des Generalvertrages ~die Vereinigten Staa­

ten von Amerika. das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nord-Irland 

und die Französische Republik ... das Besatzungsregime in der Bundesrepublik 

.6 Vgl. d,zu ,uch Ouo Kimminich. Die Souveräni,'i, der BundC"!lropublik Deul<ohl.nd. '970, S. a7. 
17 Vgl. Rcgierungsbtßriindung Zum Gelc,zen'wurf berrdfend .12.$ Protokoll vom I}. Okt. '9H ii~r die 

B .. ndi~ng des Be<,tlllngsregi.mc-s in der Bundesrepublik. Deuucher Bllndw.g. Drucksachen. 
Nr. 1000, ~. Wahlperiod •. S. Ja. 

18 Vgl. den Schrifdich~n Berich, d •• Au!Schll".' für Auswänige Ang.I.~nhei,en über den En'VIln cio .. 
Gese'zcs belr<lfend d.s Protokoll vom 1 J. Okt. ! 914 über d,e Beendigung d<-S ße, .. zung."gimts in der 
BunJesrepllblik Deutsohl.nd. Dcuuoher Bunde".g, Drucksachen N r. 1100, 1. '''',hlperiod •. S. 6. 

'9 Vgl. dazu u.'. Otto Kimminich. Die Souveränitit der Bllnd""'publik DeutKhl1nd. "- •. 0 .. S. )0 ((, 

Kl.us Freiherr "On Richlhofen. Die Witdererlangung der dculJohen Souvc:rini"t für d.s GebIet der 
Bundesrepublik Deul<chl.nd nach d.n P.riser Vu.,r.gen vom 1). Okt. 1954. Dissertation GÖII;ngcn 
'97>, S. Sa rr, Ouo Großm.nn. Aui."th.llJreoht und Rcchtsudlung d., .u,l>ndisehetl Streitkräfte in 
Deuuchl""d unlCr btrond.rcr Würdigung der Rechtsl.ge der Französi,chen Truppen. D;".n.llon 
Wünburg '97'. S. 6 (f, Rumpf, bnd ohne Souverinit". "- a, 0 .• $. ,8: Adol! Amdt. Dcr Jeuts,h. SU>l 
• .h Rcdmproblem. !lerlin 19~. S. '7: Ulrich Scheuner. Beitrill d.r Bunde<rcpublik zur europ::iisohen 
Veneidigung,gemeinschaft und Grundgesctz, in: Ocr K.mpf um den I);'chrbellrag. 'WCI,er H.lbb,nd 
München 1913, S. H (f. '~9· 

)0 Diese E,kl;:,ung ist .bg.druck, bei von Münch. Dokumen,e des g .. eil«n DeuL<chl.nd. 1.1.0 .. S. '9 . 
. 11 V~I. d .. u u .•. Rumpf. L1nd ohne SouverinilÖ, ••. a. 0 .. $.8 H; Wilh.lm Grcw<, Außenpoli,ik der 

N.<hkrlegszeit, Stuug.n '960 . 
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beenden. das Beutzungs>latut aulheben und die Alliierte HOhe K.ommlsslon sowie 
die Dienststellen der Landeskonunissare in der Bundesrepublik auflösen".!' 
Damir haben die Drei Mächte also ausdrücklich auf ihre spe-z.ifischen Rechte ver­

zichtet, die sie als Drei M:ichce im RJhmen des ~Besatz.ungsregimes in der Bundes­
republik" innehanen. Geblieben sind nach dem Wortlaut des Artikels 2 des Gene­

ralvenrages lediglich die Rechte .in bezug auf Berlin und auf Deutschland als Gan­

zes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensvertragli­
ehen Regelung.) die aber den Drei Mächten nicht allein. sondern als drei der» Vier 

Mächte« zustehen . Diese Auffassung ist auch von den Regierungen der Drei-West­

Mächte in gleichlautenden Noten vom 11. August 1970 anläßlich des bevorstehen­

den Abschlusses des deutsch-sowjetischen Vertrages vom H. August '970 best:üigt 
worden . Darin hieß es ... daß die Rechte und Veranrwonlichkeiten der Vier-Mächte 
in bezug auf Bulin und Deulschlaod als Ganzes. die sich aus dem Ergebnis des 1. 

Weltkrieges herleiten und die im Londoner Übereinkommen vom 14. Nov. '944. in 

der Vierc:r-Erkbrung vom 5. Juni /945 sowie in anderen Kriegs- und Nachkriegs­
übereinkünften ihren Niederschlag gefunden haben. durch einen zweiseitigen Ver­
trag zwischen der Bundesrepubfik Deutschland und der Union der sozialistischen 
Sowjetrepubliken. einschließlich dieses Vertrages. nicht berührt werden und nicht 
berührt werden können .• JI 

Auch in dem .. Vier-Mächte-Abkommen über Beelin« vom J. Sept 1971 haben die 

Regierungen Frankreichs. der Sowjelunion. Großbriunniens und der USA erklärt, 
sie handelten .auf der Grundlage ihrer Vier-Mächle-Rechte und -Veranrwortlich­

keicen und der entsprechenden Vereinbarungen und Beschlüsse der Vier Mächte aus 
der Kriegs- und Nachkriegszeit. die nicht berührt werden ... . l < 

.Rechte und Veranewortlidlkeiten in bezug auf Ber/in und auf Deutschland als 

G:lnZfS einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensver­

craglichen Regelung~, wie sie in Artikel 2 des Generalvercrages erwähnt sind. können 
daher allenfalls von den Vier Mächten ausgeübt werdeni die Vereinigten Staaten eewa 

könnten diese Rechte keinesf~lIs alleine ausüben. Dieses würde auch für eine even­
tuelle Stationierung neuer amerikaniseher Mittelstreckensysteme gelten: Weder die 

US-Regierung noch die Regierungen der anderen früheren Besarzungsmächte könn­

ten alleine unter Berufung auf die Besarzungsrechte BeS1t-z.ungsgewalt ausüben . 

Könnte man - so bliebe zu fragen - dessen ungeachtet aus der Tatsache. daß seit der 

Beendigung der Tätigkeit des .A1liierten Kontrollrates« im Jahre 1948 jede Besac­
zungsmacht innerhalb ihrer Besatzungszone die Besatzungsrechte allein ausgeübt 

hat, folgern. der in Artikel 2 des Genenlvertrages festgehaltene Vorbehalt der »aus­
geübeen oder innegehabten Rechee und Veranewordichkeitenc gewähre weiterhin 
ein belatZung,rechtlich fundiertes Truppenstacionierungsrecht jeder einzelnen (frü­
heren) Besatzungsmacht? Würde man diese Frag<! bejahen. wären damit die Inhaber 

eines solchen (bes;!.rzungsrechtlich verankerten) Truppensrationierungsrechres von 

den vertraglichen Bindungen. die sich aus Art. -I Abs . 1 Solrz 1 und J sowie aus dem 
Aufenthaltsvenrag (siehe oben) ergeben, u. U. freigesIeIlt: Die Rechte auf Truppen-

5talionierung könnten dann ungeachtet der in jener Bestimmung genannten Grenze 
der »gleichen ... EffektivStärke- wahrgenommen werden. 

Die Bundesregierung h:me bei der parlamentarischen Btrarung der Zustimnlungsge-

\l Vgl. dcn Te". b.:i "on Münch. Dokumcn,e d .. gettihen Deuuchl..,d, .. >. 0., S. >JO, 

H Vgl. den Tu. der o.mcrihnücben No« ;,, ; [>rclSe- und InJonn>tiol\5.m' d.r Bundesrcgicnmg (Heu"". 
~ebcr). Die Vertrage d« Bundc.cepublik Deuuckland mil der Uruon der ,0zi.Jisu,eben So..,j.lrepubli· 
ken vom I'. AuSu« 19]0 und mil dcr Volksrepublik [>oien "om 7. Dez. '970. S. '511. 

H Vgl. Pr«,.,.. und InIOrm.,.ion"n1l der Bund., .... gierung (Hcnu.geber). Du Vier-M~h'e-Abkommcn 
uber Berlin vom ). Scp<. '97'. S. t 5· 
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10 setze die Auffassung vertreten, es bestünde seit dem Abschluß des Generalvertrages 
und des Aufenthahsvertrages für das Gebiet der Bundesrepublik nur noch ein ein­
heitliches vertragliches Stationierungsrecht. Die Rechte der Drei-Mächte ergäben 
sich insoweit ausschließlich aus der im Generalvertrag und im Aufenthaltsvertrag 
freiwillig übernommenen Verpflichtung der Bundcsrepublik.J! 
Auch Grewe, der al1 den Verhandlungen mit den West-Alliierten maßgeblich betei­
ligt war, vertrat die Auffassung, nach Abschluß der Verträge sei das besatzungsrecht­
licne Stationierungsrecht nicht nur sachlich (durch die Bindung seiner Ausübung in 
der Bundesrepublik an deren Zustimmung), sondern auch territorial beschränkt 
worden; für das Gebiet der Bundesrepublik existiere es nicht mehr. Dort sei es 
vielmehr dureh ein vertragliches Slatlonicrungsrecht ersetzt worden; -ein auf Besat­
zungsrecht gegründetes Stationierungsrecht der West-Mächte nach dem Inkrafme­
ten der Abmachungen über den deutSchen Verteidigungsbeitrag (bestehe) nur noch 
in Berlin - und (seinerzeit) im Saargebiet«)6 
Demgegenüber zieht etwa Rumpf aus der Vorbehaltsregelung in Artikel 4 Abs. l 

Satz I in Verbindung mit Artikel l des Generalvertrages den Schluß, daß, >soweit 
diese Truppen der gemeinsamen Verteidigung dienen, ... ihre Anwesenheit auf 
Vertrag (beruh[); soweit sie der Durchsetzung der Rechte der Drei Mächte auf 
Mitbestimmung bei der Wiederherstellung der Deutschen Einhei[ dienen. ist die 
ursprüngliche besanungsrechdiche Grundlage erhalten geblieben«." 
Freilich. ist, wenn man sieh die Auffassung von Rumpf und Hienstorfer zu eigen 
macht, unklar, wonach sich bemißt, ob die Streitkräfte der West-Alliierten jeweils als 
Truppen zur ~ Verceidigung der freien Welt« (Aufenchalcsven.:rag bzw. Art. 4 Abs . 1. 

Satz 1. u. 3 Generalvertrag) oder aber ob sie ,.in bezug auf Bertin und auf Deutschland 
als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedens­
venraglichen Regelung. agieren . 
Auch im anglo-amerikanischen Rechtsbereich wird eine solche Auf teilung derselben 
Stationierung in eine isoliene besatzungsrechtliche und eine isolierte vertragliche 
Grundlage abgelehnt. Bathurst und Simpson etwa gehen davon aus, daß die Rechte 
der Drei-Mächte unteilbare Rechte sind, welche nicht einerseitS aufgegeben und 
andererseits für andere Zwecke aufgehoben werden könnten; sie vertreten die Auf­
fassung, bestimmte Rechte seien für unbestimmte Zeit den Drei West-Mächten vor­

behalten geblieben, obgleich die Bundesrepublik den Status eines souveränen Staates 
besäße; zu den Rechten gehöre die Stationierung von Streitkräften in Deutschland)' 
Unabhängig davon, ob nun das Truppenstationierungsrech[ immemoch eine besat­
zungsrechtliche Wurzel hat,)' könnte jedenfalls die Dislozierung der neuen amerika­
nischen nuklearen Waffensysleme nur dann auf Artikel 4 Ab!. 1. Satz I i. V. mit 
Artikel 1. Satz t des Generalvertrages gesrutzt werden, wenn gerade dadurch die 
Drei-Mächte einen Beitrag zur" Wiedervereinigung DeutSchlands und einer frie­
densvertraglicnen Regelung« anstreben bzw. leisten wollten . Eine solche Annahme 
ist schon deshalb absurd, d:! bisher weder die Bundesregierung noch die US-Regie­
rung dlc Auffassung vertrcten haben, bei der Stationierung der Pershin~ II -Raketen 

H So .ue!. du Geocr>lberichtersufler der Bundesuguw"hü ... e. der Abgeordnete Furier. Sitzung$bericht 
des •. Deutschen Bunden.ges. 69. Sitzung vom ' •. F.br. t9Sf. S. IP6, )1'4. 

)6 Vgl. Wilh,lm Gr."'e. Souveriinil.t der f\undesrtpublik. AöR So (191f'S6). s. ')1 If. 1)& ff. 
17 Vgl. Rumpf. D .. Recht der Truppen,,,,jonitrung in der Bundenepublik. t969. S. 8; die •• r Auffusung 

"hIießr ,ich auch Hienstorfer (Wi<unschaitlichcr F .. hdiClUI des Dcuuchcn Bundcll.gc:s) in ' .. nem 
GULOchtcn vom )0. 9. 198,. S. I •• n. 

)8 Vgl. M. E. B>thumJj. l. Simpson. Gmn.ny and rhe Notth Alltn,jc Communil)'. London 19S6. S. Ip: 
vgl. ferner J. 8ishop. The Concr.ctu:U Agreement, "';rh Ihe Federat Republic of Germ>ny. in : Amerinn 
Joum,lof (n .. m.llon.1 L.", 19S!. $. 147. 

19 krimch hienu lunCH .uch Riddcr. Die Souver:init:lldtr BRD und ,hu Position in der ",."Iich,n Alli>ll1 . 
198 •• S. '0 f im M:uluskript. 
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und der MarschOugkörper gehe es um die Ausübung Jer Vorbeh:l!rsrechte nach 
Artikell des Gener.Jlvertr2ges. Die bisherige Rechrfertigullg stürzee sich auf vorgeb­
liche oder rarsächliche Disparitaten militärischer Art gegenüber den Streitkräften des 
Wuschauer Paktes . Ein Zusammenh.:rng mit den Rechten :lUS Artikel 2 des Gene­
ralvertr-ages ist auch schlechterdings niche ersichtlich .'o Wir können damit feschalten, 
daß ungeachtet der juristisch z. T. umstrittenen Zweifelsfragen über den Inhalt des 
Vorbehaltsrechtes aus Artikel 4 Abs. l Satz [ in Verb. mit Artikel 1 Satz I des 
GenenIvertrages eine Dislozierung der neuen amerikanischen Waffensysreme (ge­
gen den Willen der zuständigen Organe der Bundesrepublik) nicht auf diese Bestim­

mungen geseüut werden kann. Der Frage. ob aus dem NATO-Tnlppenstawt und 
den damit in Verbindung stehenden Verträgen und aus dem sogenanmen Brüsseler 
Vertrag Srationierungsrechre folgen, gehen wir - weil die Problematik rel:uiv un­
streitig ist - hier flichr näher n:lch." 

11. Stationienmgsrechte aus Geheimabkommen ? 

Unsere bisherige Untersuchung hat uns zu dem Ergebni" geführt, daß eine St:uio­
nierung neuer US-amerikanischer atomarer Mittelstreckenwaffen in der Bundesre­
publik aufgrund der untersuchten Abkommen und Vereinbarungen ohne Zustim­
mung der zuständigen Organe der Bundesrepublik rechtlich nicht zulässig 
wäre . 
Wir hatten freilich eingangs bereits Presseberichte zitjen, wonach Vertreter der US­

Regierung behauptet haben sollen. es gäbe Geheim-Abkommen. die die Stationie­
rung neuer Atomwaffen lediglich von Konsultationen. nicht jedoch aber von Zu­
stimmungen der zuständigen Organe der Bundesrepublik abhängig machten . 
Aus Pressemitteilungen ist auch bekannt. daß in den Jahren jedenfalls zwischen 1974 
und 1977 eine Vereinbarung abgeschlossen worden sein soll, deren genlUe Bezeich­
nung lautet: -Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik DeutSchland 

und dem Obersten Alliierten Befehlsh:lber Europa über die Auf teilung der Zustän­
digkeiten sowie die Zusammenarbeit der NatO-Befehlshaber und der territorialen 
Befehlshaber im Kriegeu. Dieses Abkommen wurde nie veröffentlicht ; bekannt 
wurde jedoch. daß für die Bundesrepublik Staatssekretär Walter Gehlhoff vom Aus­
wärtigen Amt und General Harald WUSt, Generalinspekteur der Bundeswehr, für 
die Naro der (damalige) Oberste Alliierte Befehlshaber General Alexander Haig 
unterzeichneten; die Tagespresse meldete seinerzeit. dem Nato-Oberbefehlshaber 
SACEUR würden dadurch weitgehende Rechte auf deutschem Boden im KrisenfalJe 
eingeräumt. " 
Ferner soll es den Entwurf eines Regierungsabkommens über den Status der US­
Truppen im Alarmzustand geben; danach sollen "die US-Streitkräfte das Recht (ha­
ben). jedes Gebiet und jede Einrichtung (bei Ahrm7.ustand) zu besetZen. die sie für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben oder für ihre Sicherheit gemäß den Entscheidungen der 
Befehlshaber für nötig halten, und dort solches Gerät zu installieren. das sie fiir diese 
Zwecke für nötig halten •. Für den Fall innerer Unruhen. die den AuftrJg oder die 
Sicherheit der US-Streitkräfte beeinträchtigen könnten, wie z. B. die Anwendung 

von Waffengewalt oder um sich greifender Aufruhr, soll sich die Regierung des 

Aufnahmelandes verpOichrer haben, "solche Unruhen mit den ihr zur Verfügung 

,0 Eben.o jüng'" Diuble,. S,.tion,crung und Grundge,eo.. S. 107 • 

• ' V~I. dazu Di.,., D.i5ctoth. US·:une,ikanische Sruionierung .. ech,e. J .•. 0., Ab,ch"", B I!t und IV. 
H Vgl. Suddeulsche Zei,ung vom '0. !. '977 und vom .1. l. '977. 

Il 
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stehenden Mineln zu unterdrucken. Solltcn sich diese Maßnahmen jedoch als un­
wirksam erweisen, oder die Regiel"lJng von ... um Unterstützung bitten oder der 
US-Bcfehlshaber der Meinung sein, daß die Regierung von ... nicht die Fähigkeit 
besitzt, solche Unruhen wirksam oder rechtzeitig zu unterdrucken, dann können die 
US-Streitkräfte Maßnahmen treffen, die der US-Befehlshaber für nötig hält-. 
~ Weiterhin können nach diesem Abkommen ,die US-Srreirkräfte< solche militäri­
schen Operationen durchführen, die erforderlich sind«. Die Regierung des Aufn3h­
mclanJes (BRD) ermächtigt die US-Streitkräfte, .Kernwaffen (in die Bundesrepu­
blik) zu bringen (und) sie dort zu stationieren. wo es für nötig gehalten wird •. '1 

Ob beide Abkommen wirklich abgeschlossen worden sind, welchen genauen [nhalt 

sie haben und ob darüber hinaus iihnliche oder ergänzende (Geheim-) Abkommen 
existieren, entzieht sich (naturgemäß) umerer Kennrnis. Wir wollen unS jedoch im 
Folgenden der Frage widmen, ob diese (Geheim-) Abkommen u. U. rechtliche Wir­
kungen entfalten können. 
Bis zum Ende des ersten Weltkrieges waren Geheimvertnge und geheime Zusatz­
abkommen ein viel verwandtes Instrument der Außenpolitik. Das seinerzeit gel­
tende Völkerrecht machte die Gültigkeit solcher Vereinbarungen nicht von der Pu­
blikation abhängig; es kannte auch keine speziellen Normen für Geheimverträge 
oder Geheimartikel; vielmehr wurden diese Vereinbarungen wie alle anderen völ­
kerrechtlichen Abkommen behandelt. Im Anschluß an die Forderung im ersten der 
sogenannten ~vierzehn Punkte .. des amerikanischen Präsidenten Wilson aus dem 
Jahre 19d! wurde dann erstmals in Artikel d~ Satz l der Satzung des Völkerbundes 

eine völkerrechtliche »Registrierungspflicht<c normiert; in Zukunft sollten alle inter­
nationalen Verträge und Abmachungen beim Sekretariat des Völkerbundes eingetra­
gen und möglichst bald veröffentlicht werden; kein Vertrag sollte vor dieser Eintra­
gung rechrverbindlich sein." 
Die Tragweite des Artikels 18 Abs . 2 der Völkerbundsatzung war von Anfang an 
umstritten; zudem wurde die Registnerungspflicht in der Folgezeit ,.teils aus Nach­
lässigkeit, teils bewußt nicht Stets beachte!.«" In der Satzung der Vereinten Nationen 
wurde versucht, diesen Erfahrungen Rechnung zu tragen. Artikel 10,2 der Charu der 
Vereinten Nationen machte deshalb die Registrierung nicht mehr zur Bedingung der 
Gültigkeit von Staatsverträgen, sondern verpflichtete die Mitgliedsstaaten, ihre in 
kraft getretenen Staatsverträge zu registrieren; bei einem Unterlassen dieser Regi­
strierung können sich nach Artikel [01 Abs. ~ die Vertragsparteien bei einem Organ 
der Vereinten Nationen nicht auf solche Verträge und internationale Übereinkünfte 
berufen. Diese Bestimmung verbietet also den Abschluß von Geheimverträgen 
nicht. sondern bedroht lediglich die in nicht registrierten Verträgen erzeugten Nor­
men »mit relativer Unwirksamkeit. nämlich bezüglich der Durchsetzbarkeit vor 
Organen der Vereinten Nationen ... ·' ' 

Artikel 102 erfaßt alle völkerrechtlichen Vereinbarungen. ~Die Form und Bezeich­

nung der Vereinbarung, die Natur, Bedeutung und Dauer der Verpflichtung sind ... 

unerheblich«; ausgeschlossen sind lediglich Verträge von Völkerrechtssubjekten mit 
Nicht-VölkerrechtSsubjekten oder mlr solchen partieUen Völkerrecncssubjekren, de-

~l Teree i.n : Güntu N<ubergerlMichad Opper<b.J.Iti: CIA in W<SUurop'. Bomheim 19h. S. 9) H. [nlor­
m .. ,;on.n hie"u finden 5ich .ueh in: BI~ule (Sluug.n) )lIg81, Fotokopie im Bc.in des V.ri ... ers. 

H V gl. d~~11 im einze[nen: Wilhdm K.arl Geck. Die Regi",ierung und V cröffendiehung völkerrech,lich., 
Vcrrr.ge, in: Z.iuchrih rür .uII>.ndisch .. Öffentliche. Rech, und Völkt".tht. S1nd U ('961), S. ") fI; 
K>rl Zem...,.k. Geheim.em"<' in: Strupp/Schloch.uer, Wönerbuch d~ Völk.r~chl$. B~nd I. 1. Au/­
I'ge 196'1. 5. 6)) r. 

41 O. Goppm, Der VölKerbund. '9)8, S. 47 H: ein Seupid ddür iSI der deuuch-Iowicli.che NichungriHs· 
p>k, vom 1). 8 . '9l9 mit dem geheimen ZUIl~.bkommen über die .Sehandlung. Polen,. 

46 Vgl. K.,I Zern.nd<, > • •• 0 . . S. 6H. 
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nen die Fähigkeit zum Abschluß völkerrechdicher Abmachungen fehlt; Abkommen 
2.wischen vertragsfahigen VölkerredHssubjekten werden dann niche erfaßt. wenn sie 
nicht dem Völkerrecht unrcr5cehen. sondern etwa auf einer privatrechdichen Grund­

lage beruhen. 
Auch einseitige Erklärungen völkerrechtlichen Charakters sind registrierungspflich­
cig, wenn sie im Ergebnis eine vertT'~gliche oder vertragsähnliche Bindung bewir­
ken." 
Sollten somiT Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und der US-Regierung 
oder Nato-Stellen existieren, die auf eine völkerrechtliche Bindung der Bundesrepu­
blik im Hinblick auf die Scarionierung speziel1er Waffensysceme in der Bundesrepu­
blik abzielen, so unterliegen auch diese der Verpflichtung zur Registrierung nach 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nalionen. Da sowohl die Bundesrepublik als 
auch die USA Mitglied der Vereinten Nationen sind, könneen, da solche Geheimab­
kommen nach bisherigem Erkennmissund nicht bei den Vereinten Nlltioneo regi­
striert sind, weder die USA noch die Bundesrepublik aus diesen Vereinbarungen vor 
irgendeinem Organ der Vereineen Nationen Rechtsfolgen geltend machen; :tU den 
Organen der Vereinten Nationen gehört auch der Internationale Gerichtshof.,i 
Vor allen anderen Stellen, die nicht Org:lOe der Vereinten Nationen sind, sollen sich 
nach verbreiteter völkerrechdicher Auffassung jedoch die Verrcagsscauen in recht­

·lich wirksamer Weise auch auf nicht-registrierte Abkommen berufen können." 
Die Bindung der Vertragspartner an solche Geheimabkommen (jenseits der Organe 
der Vereinten Nationen einschließlich des IrJternatjonalen Gerichtshofes) ist daher 
zuvörderst eine Frage des politischen Willens der Partner des (Geheim-) Abkom­
mens . Ob der (geheim-) abkommensbrüch.ige Staat darüber hinaus ein »völkerrecht­
liches Delikt« begeht, ist in der völkerrechtlicben Literarur ungeklärt. Angesichts der 
weitgef2ß[en Registrierungs- und damit Publizierungspflicht in Artikel IOl der 
Charta der Vereinten Nationen dürfte die Anwendung der völkerrecbtlichen 
Grundsätze der »völkerrechtlichen Veramwortlidtkeit" auch auf nicht registrierte 
Geheimverträge jedoch abzulehnen sein : Wenn auch die Zu lässigkeit einseitiger Ge­
genmaßnahmen des .. Verletzten. durch das modeme Völkerrecht bereits erheblich 
eingeschränkt ist. bliebe sonst doch dem" Verletzten" als weitestgebende Form der 
Selbsthilfe das Reche zur sogenannten Repressalie, d. h. die VergeJrung der Nicht­
einhaltuog eines nichtregistrierten Abkommens mit einer weiteren Völkerrechtsver­
leu;ung.Jo 

Auch die Tatsache. daß die Einführung der Regisrrierungs- und Publizitätspflichc für 
völkerrechtliche Verträge und Abkommen aller Art letztlich aus der historisch be­
gründeten Kritik an der .. Geheimdiplomatie .. des 19. Jahrhunderts und der Jahre 
unmineJbar vor dem I. Weltkrieg resultiert,!' macht eine (indirekte) Anerkennung 
von nicht-registriereen Geheimabkommen durch die Völkerrechtsgemeinschaft 
mehr als problematisch. 
Die Frage. inwieweit in der Bundesrepublik das Parlamenc am innerscaatlichen Ver­
mgs2bschlußverfahren zu beteiligen ist, kann hinsichtlich dieser (möglichen) Ge­
heimabkommen nicht abschließend geklärt werden. da dazu der Inhalt dieser Ver-

.7 Vgl. duu u. '. Wilhdm K...rJ G~,k., Die Regj"n.rong und Verö((<1ulich"ng völkerrecluJicll.r V.m'ge • 
.1. >. 0 .. S. '4' 'I, '48 {. 

48 Vgl. d>Zu u . •. I'.ul Guggenheim, lcbrbuch d., Völkurechu, B.nd I. ß.sd '948, S. 8, I. 
49 Vgl. u . •. Geck, Rcgimi.rung vOn VenrlSen. in: S,ruppISchlocll.uer. Wörterbuch d« Volk.crr.chu. 

B.nd I!J. > .... 0 .. $. 90/1. 98. 
fO Vgl. o.llgemein .ur Repr«,"". Knu. Ipsen. in : M.nzdJlpscn, Völk.".""h,. , . Au n.S. '979. S. 347. 
f 1 V~1. duu u. a. Ern .. ·Gun .. r Gnud,ke. Gtn.imdiplom.ue. in, SLfUpp/Scllloch1u.r. Wö~rbuch da 

Volhrrc:chu. 2. AuO.ge ' 96,. S, oJ' f: Herb.n Kroger u .•. (Au.orenlt.ollckuv), Volk.rr.<)". Köln 
'9710 s. 1)6 f. 

IJ 
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träge bekannt sein müßte. Denn nach Artikel 59 Abs. 1 des Grundgesetzes bedürfen 
lediglich solche Verträge, ~welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln 
oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen~, der .Zustimmung 
oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Korper­
schaften in der Form eines Bundesgesetzes~ . Nach der RechtSprechung des Bundes­
verfassungsgerichtS wird ein Vertrag noch nicht dadurch zu einem .politischen. im 
Sinne des Artikels 59 Abs . 1. Salz I Grundgesetz, daß er sich ganz allgemein .mit 
öffentlichen Angelegenheiren, dem Gemeinwohl oder den Staatsgeschäfrenc be­
faßt. l " Hinzukommen muß nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichrs vielmehr, 
.. daß die Existenz des Sraates, seine terrilOriale Integrität, seine Unabhängigkeit, 
seine Stellung oder sein maßgebliches Gewicht in der Sta3lengemeinschaft durch den 
Vertrag selbst beruhrt werden-.!> Politische Verträge in diesem Sinne seien vor allem 
solche. die darauf gerichtet sind. »die M3chtstel!ung der Bundesrepublik anderen 
Staaten gegenüber zu behaupten. zu befestigen oder zu erweitern«.') Bündnisse, 
NeutralitätS- und Nichtangriffspakte sollen nach allgemeiner Meinung hierunter 
fallen. Sie unterliegen daher als "politische Verträge« dem Zwang parlamentarischer 
Zustimmung (Art. 59 Abs. 1 Satz I GG) und damit dem Verbot, daß sie als Geheim­
verträge abgeschlossen werden.$' Allerdings werden sogenannte ~geheime VerwaJ­
cungsabkommen" von diesem ParlamentSvorbehalt nicht berührt. 11 Die Abgrenzung 
zwischen ",Abkommen" und "'politischen Verträgen" im Sinne des Are. 59 Grund­
gesetz ist sehr unklarY 
Letzclich bnn eine rechtliche Zuordnung der jeweiligen völkerreehrlichen Verein­

barung zu der Kategorie "politische Verträge~ oder .. Verwalrungsabkommen« ledig­
lich vom Inhalt derselben her vorgenommen werden, bei "Geheimabkommen« ein 
fast aussichtSloses Unterfangen. 
Bei Geheimabkommen freilich, die die Stationierung und ggf. den Einsatz von Mas­
senvemichtungswaffen unter bestimmten Voraussetzungen im Bundesgebiet gestat­
ten. ist jedoch praktisch nicht vorstellbar, wie solche Vereinbarungen .die Existenz 
des Staates, seine territoriale Integrität, seine Srellung« (BVerfG) nicht -berühren. 
sollten . Zurückhaltend ausgedrückt: Es dürfte nicht ganz einfach sein, verfassungs­
rechtuch die Umgenung des parlamentarischen Zustimmungsvorbehaltes vor An. 59 
Abs. t $. I Grundgesetz bei Geheimabkommen dieser An zu legitimieren. 

1l1. VerfaHungsrechtliche Grenzen: Stalionienmg nur mit Zustimmung des 
Gesetzgebers? 

Wolfgang Däubler hat in seiner kürzlich veröffentlichten Scudie ~Stationjerung und 
Grundgesetz« die Auffassung vertreten, der Gesetzgeber müsse selbst die Kriterien 
aufstellen, »nach denen die Regierung über die Stationierung neuer Waffensysteme 
entscheiden könnte«; dies gelte jedenfalls für solche Angelegenheiten. die eine ver­
gleichbare Bedeutung wie der Bau eines Kernkraftwerks besäßen. Das .gesetzliche 

S I> BV~riGE I, )80. 

f2 BVerfGE I, )80. 

II BV.riGE I. )80 I. 
H Vgl. duu ""'" OndolJ Roiahn, in ; Ingo von Münch (Herausgeber). Grundgcs .. zkommenl2r, Rd . Zifl. 

1) 1 u Art. 59. 
51 Vgl. dnu elw, Geck, in ; Festschrift für Gebh",dt Müll.r. '970. S. 96. 10'; Roj.hn ••. •. 0 .. Rd. ZifE. 's 

zu Art. 19· 
f6 Vgl. duu u . • . BüJck, V.,..,.hungsobkommen. in; S.rupp/Schloch.ucr. Wörterbuch d .. Völktrrrchu. 

Bd. ). '961. S. S61 11; HieM.orfcr. Oi •• u,w.:irtigc Gewalt d<S Dcuuchcn Bundc5t>g ... Dis.cnation 
Marburg I ~68 . 
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Programm. müsse so detaillierr sein, "daß nicht das Schwergewicht Jer Entschei­
dung bei der Exekuclve. liege; Pauschalermächtigungen .kÖnnen nicht genügen .. ; 
der Geseugeber sei gezwungen, "Sicherheirsvorkehrungen gegen Unfälle vonuse­
hen und andere wesentliche Fr1gen zu regeln .. ." 
Auch die frühere Bundesregierung hat durch den Parlamentarischen Staatssekretär 
im Bundesjustizministerium Hans de With auf die Fuge des SPD-Abgeordnecen 
Horst Sielatf geäußert: .Ob es im Lichee der neue ren Rechtssprechung des Buncles­
vedassungsgerichts zum Vorbehalt des Gesetzes über die Zuseimmungsgesetze zu 

den genannten Abkommen hinaus (DeutschlÄndvertrag und Aufenthaltsvertrag) für 
die Lagerung (chemischer Waffen) einer besonderen gesetzlichen Ennächtigung be­
darf, wird im Hinblick auf die der Bundesregierung in jüngsrer Zeit übersandte 

gutachtliche Stellungnahme (des DGB-Landesbezirks Rheinbnd-Nalz) derzeit VOI' 
den beteiligren Ressorts gepri.i(t.,r' Sicher ist, daH das GrundgeseTZ keine allgemeine 
Bestimmung enthilt, derzufolge der Gesetzgeber über die im Normtext enrhaltenen 
Vorbehalte hinaus bestimmte Fragen selbst entscheIden muß und sie nicht der Exe­
kurive überlassen darf_ Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht seit Beginn der 
siebziger Jahre vor Jllem im Schulrecht den Versuch unternommen, die traditionelle 
Auffassung vom Gesetzesvorbehalt »dem heutigen Verfassungsverständnis« anzu­
passen. 19 Nach überkommenem "klassischem. VerStändnis bedeutete der .Gesetzes­
vorbehalt." daß die sraatlichen Behörden dort einer gesetzlichen Ermächtigung be­
dürfen, wo sie in die Rechte der Bürger <»Freiheit und Eigentum-) eingreifen. Nilch 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, die von zahlreichen Stellungnahmen in 
der juristischen Fachliteratur vorbereitet worden war,"'" mußte diese alte Doktrin 
»auf ein neues Fundament gestellte werden. Die vom Bundesverfassungsgericht auf­
gegriffene neue Doktrin postUlierte, "daß die Entscheidung aller gr;mdsätzlichen 
fragen, die den Bürger unmittelbar betreffen, durch Geserz erfolgen muß, und zwar 
losgelöst von dem in der Praxis fließendeo Abgrenzungsmerkmal des Eingriffs ... 
Dem vom Parlament beschlossenen Gesetz komme .gegenüberdem bloßen Verwal­
tungshandeln die unmittelbarere demokratische Legitimation zu, und das pu!amen­

tarische Verfahren (gewährleiste) ein höheres Maß an Öffentlichkeit der Auseinan­
dersetzung und Entscheidungssuche und damit auch größere Möglichkeiren eines 
Ausgleichs widerstreitender Interessen ... " 
Dieser neue Ansatz wurde rasch mit dem Begriff ~ Wesenclichkeitstheorie~ etiket­

riert. Er ist zentriert um den gemeinplätzlichen Topos, die "Binsenweisheit ... , daß 
, _ . die wirklich wichtigen Dinge in einem parlamentarisch-demokratischen Staats­
wesen vor das Parlament gehör(t)en .. . " 
Läßt sich gegen diese Auffassung dann kaum etwas einwenden, wenn sie als poLiti­
seht Opti.CJn auftritt, so besteht die Problematik der" Wesentlichkeirstheorie. vor 
allem darin, daß in ihr den GerichuYl die Befugnis zugewiesen wird, darüber 2U 

entscheiden, was ~wirklich wichtig .. und ~wesendichc (= regelungsbedürftig) ist. 

Hatte die tradierte, an der Perspektive des der suaclichen Gewalt unterworfenen 
Individuums orientierte Konzeptioo des .. Gesetzesvorbehalts .. ihre relative Festig-

\7 D'ubla. $Il/..ionierung und Grundg .... z. S. "7 {{. 
IS Ilund~".gspro,""k()11 9/107, ~ili<rl nach: R«hupoli.isc.hor Dionsr (RPD). 6~. Liderung vom 

q . 7· '98" 
19 Vgl. c'''''' BV.riGE 40, '17 (1~9)· 
60 VgJ. duu «w. Thom>.s Oppemlllln, N.ch ",<lehen ,.du/iehen G",nds~'2<n sind dll Ö{(.n'~chc Schul­

"'~s~" unJ die Sldlung du 111 ihm Bclt;"g.en zU ordnen} GUllc.h'en C zum I J. Deu .. c.h.n Juris.enug, 
~Iiin,hcn ' ~76. C ~~ Ir; kri.i •• he Anmerkungen dazu «Wa bei Diele, Deis.ro,h, lnlomu,ionsbericht 
zum S l. Dcuuchen Juristenug '976 in S,urtß''''' Dtmokr.,ic und Rech. '976, S. ~ 10 (I, 4') 11: Friedhdm 
Hue/Knl-Hcinz bd,ur, R«hu{cog<n d« Curriculum-Revl>ion. Kri,;"h. Ju"i~ 1976. S. '9 rf; 

6, BV.rlGE ~o, 1)7 (~H)· 

6, BV~rlGJ:: ~7. 46 (79). 
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/6 keit daraus gewonnen, da.ß ~ie: sich darauf beschränkee, die rechtlichen Vorausset­
zungen staatlicher Eingriffe in individuelle Rechtspositionen zu umreißen. so ent­
behrc die neue, allgemein :1uf das ~ Wesentliche", und .wirklich Wichtige. abhebende 
Doktrin eines vergleichbaren Halts." 
Die Schwierigkeit, das ~Wesendiche« zu bestimmen, hat denn auch in der Literatur 

Fragen und Bedenken provoziert. 5o 

Die Rechtsprecrrung selbst liefert über die allgemeinen Begriffe. wesenclich. und 
.. wichlig .. hinaus lediglich Allgemeinheiten: .. Ob eine Maßnahme wesentlich isr und 
damit dem Parlament selbst vorbehalten bleiben muß ... , richtet sich zunächst all­
gemein nach dem Grundgesctz «. '! 
Freilich sagt das Grundgesetz, wie b~J't:ilS oben angedeutet, zu dieser Frage lediglich 
in einigen Fällen konkret. nirgendwo aber allgemein etwas aus. Weiter heißt es in der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, "der Schutz der Grundrechte. ver­
mittele .. einen wichtigen Gesichtspunkt« i "im grundrechtsrelevanten Bereich« be­
deute wesentlich in der Regel .wesentlich für die Verwirklichung der Grund­
rechte«66 

Die mit Tautologien und Unklarheiten gespickten Wendungen belassen somit also 
den Gerichten einen außerordentlich weiten Bewercungs- und Definitionsspielraum, 
der noch dadurch zusätzlich vergrößert wird. daß bereits auf dieser allgemeinen 
Ebene in ebenso unbestimmter Weise Reserven formuliert und entgegengesetzte, die 
Reichweite des Gesetzesvorbehaltes wieder limitierende rhetorische Gesichtspunkte 
installiert werden: .. Bei der Abgrenzung (zwischen wesentlichen und unwesenrli­

ehen Fragen) wird man mit großer Behutsamkeit vorgehen und sich die Gefahren 

einer zuweitgehenden Vcrgesetzlichung .. . vor Augen halten müssen- (ebd .). Das 
Bundesverfassungsgericht selbst hat in der sogenannten Kalkarentscheidung 2um 
»Schnellen Brüter« deutlich gemacht, dem Parlament komme kein .. allumfassender 

Vorrang« bei grundlegenden Entscheidungen zu; das Grundgesetz habe vielmehr bei 
weitreichenden politiscnen Entscheidungen wie etwa der Aul1ösung des Bundesta­

ges nach Artikel 68 oder der Aufnahme und dem Abbrucn diplomatischer Bezie­
hungen zu anderen Scaatcn die Kompetenz anderen Verfassungsorganen vorbehal­
ten;61 es gebe keinen "Gewaltenmonismus« in Form eines generellen Parlamentsvor­
behalres. 
Im Falle der Stationierung neuer amerikaniseher Waffensysteme in der Bundesrepu­
blik. die letu!jcn auf einer natoioternen Willens- und Encscheidungsfindung beruht. 
ließe sich leicht eine gesetzgeberische Entscheidung finden: Die Zustimmungsge­
setze zum Generalvertrag und zum Aufenthaltsvertrag sowie der vom Gesetzgeber 
ratifizierte Beitritt zum Nato-Vertrag. 
[n den Kategorien der» Wesenuichkeicsrechtsspreehung. liefe deshalb alles darauf 
hinaus, wie bestimmt eine solche gesctzliche Regelung sein muß. wie weit sie ins 

Einzelne zu gehen und die Praxis der administrativen Apparate im konkreten Fall zu 
determinieren hat. Wer sich daran macht. :lUS der Rechtsprechung des Bundesver­
fassungsgerichts oder aus der einschlägigen Literatur genenlisierbare Antworten auf 

diese frage zu erhalten. wird Schiffbruch crleiden, Die in den allgemeinen Bestim­
muogen dcr ~ Wesendichkeitstheorie« enthaltenen Unklarheiten werden dadurch 
noch potenziert, daß auch die Kriterien, an denen die BeStimmtheit des regelnden 

6} Vgl. ~um Folgenden Dieter D.is .... othIFricdh .. m H;o.<e. Der .Schnelle Brüttr. vor Gericht. Dcmok,..."i. 
und Recht '979. S. l}l 1(' IH rr. 

64 Vgl. z. B. KiJkcr. NJW 1~77, S. I} (} Cf. 
61 BVerfGE 47, ~6 (~9)· 
66 BV.rlGE 47 .• 6 (79)· 
67 V&1. BVcrfGE 49. 89 «(lS)· 
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Gesetzes gemessen werden soll, nur in unbestimmter, gegensätzliche Aspekte zu­
sammenschließender und entgegengesetzte Emscheidungen potentiell legitimieren­
der Wt!ise umschrieben werden. So soll nach der höchstrichterlichen Rechtspre­
chung etwa die Einführung des Sexualkundeunternchts oder die Umstellung der 
schulischen Leisrungsbewertung auf das Punktesystem ~wesendich. und .wirklich 
wichtig., d:unit einer parlamentarischen Regelung bedürftig sein, die »möglichen 
Folgewirkungen, Gefahren, und irreversiblen Zwänge. die sich an den Bau >Schneller 
Brüter' knüpfen könnten«, jedoch nicht.'· Einerseits soll nach dieser Rechtsprechung 
der Gesetzgeber »selbst entscheiden. ob Sexualkunde fach~rübergreifend oder als 
besonderes Umerrichcsfach dargeboten. wird;61 andererseits d.lrf aber da Exekutive 
die BeStimmung des .. Restrisikos- überlassen werden, d3S bei der Errichtung von 

Kernkraftwerken wie dem ·Schnellen Brjiterc hingenommen werden muß.'" 
Diese - mit Verlaub - in leeren Begriffshülsen aufgebauten Gegensätz.e zwischen 
.grundlegenden Entscheidungen" und bloßen ,.Einzelheitenc ermöglichen keine ju­
ristische Abgrenzung, die zukünftige Entscheidungen der Gerichte auch nur ansarz­
weise vorhenen- und berechenbar machen könnte. Die Begriffe können zwangtos 
variiert, enger oder auch weiter gdaßt und umstandslos gegeneinander verschoben 
werden: Die» Wesendichkeitstheorie .. weist damit die eigentliche Entscheidung dem 
an den Fronten des einzelnen Falles oder des Konflikts orientiereen Wahrnehmungs­
horizont der Gerichte zu, in deren Problemperz.eption und -bewerrung erst» We­
sentliches< vom "Unwesentlichen«, .. Grundlegendes« vom »Einzelnen. separiert 
werden bnn. Ganz offenbar hängt es von der Eigenart der jeweiligen Konflikcfelder 
und .Sachbereiche .. ab. ob und wie weit sie in der gerichtlichen Bewertung als 
-wesentlich. und .regelungsbedürfcig .. erscheinen." Die Frage danach. ob nach die­
ser »Wesendichkeits«-Rechtsprechung ein bestimmter Problembereich bereits .. eine 
parbmentarische Leitentscheidung mit hinreichender Bestimmtheit .. erfahren hat," 
bnn deshalb nicht durch eine philologische Ausdeutung einzelner Urreile und Ur­
teilspassagen ausreichend beantwonet werden . Vielmehr müssen die jeweils agieren­
den naadichen Apparate und deren spezifisch juristische, politische und ideologi­
sche Handlungsbedingungen einbezogen werden. Denn die klarsten und präzisesten 
Rechtsnormen können ins Schwimmen geraten, können als widersprüchlich.lücken­
haft oder unzureichend erscheinen. wenn die in ihnen vorausgesetzten und ange­
sprochenen Behörden nicht im Stande sind, die Rechtsbegriffe in einer konsistenten, 
für die Entscheidungsabnehmer akzeptablen Praxis einheitlich anzuwenden und in 
einem bestimmten Sinne festzulegen. Umgekehrt können die allgemeinsten und un­
klarsten gesetzlichen Regelungen - ein Beispiel ist die polizeiliche Generalklausel 
( .. ÖHencliche Sicherheit und Ordnung~) - als hinreichend bestimmt angesehen wer­
den, wenn sie 3n Behörden adressiert sind. die auf einer Stabilen ideologischen und 
politischen Grundlage eine »eindeutige .. Praxis entfalten können. Gerichte sind -
was gerade auch die Genese der Wesenclichkeilsrechrsprechung eindrucksvoll de­
monstriert - weniger auf das wide.rspruchsfreie Durchhalten von dogmaris(hen 
Konstruktionen. als vor allem auf Jas finden von Abnahmebereicschaft für ihre 
D~zisionen bedache. Nur so können sie offensichtlich die Funkrion erfüllen, 
_Rechtsfrieden" wiederherzuSlellen. Dies ist zwar rechrlich nirgendwo ausdrucklich 

68 So du BVenGE in Jeine( En .. "".idung zum .khn.lIcn Brü~(. in : EuGRZ '979. S. I!J If. (f6)}; md.ru 
Auihssung OVG Mim!tef. Urt.il vom t8 . 8. 1977. S. 18 (( im Origin,J. 

69 Vgt JaJ.~ BV.nGE ~7 ... 6 (S»). 
70 BVe,,'GE in: EuGRZ '97i. S, SI J (f. 166. 
71 So lu<h >u,dnicklich du BV.dGE in der K,JIur-E"tlcheidung vom 8. 8. 78. EuGRZ 1978. $. IS) ((. 

S6\, 
II SV.riGE .7. 46 (8» , 
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/8 nonnierti es ist aber, wie sOl.ialwissenschaftliche Untersuchungen nahelegen.'l ~Ge­
schäftsgrundlage ... gerichtlicher Verfahren. 
Gerade weil fast alle politischen Kräfte die Verankerung der Bundesrepublik in dem 
Naw-Bündnis weithin vorbehaltlos unterStützen und insofem eine relativ stabile 
ideologische und politische Grundlage einer ~eindeutigen Praxis« existiere. ist nur 
schwer vorstellbar, daß etwa das Bundesverfassungsgericht mit Hilfe der .Wesent­
lichkeitseheorie« dieser exekutivischen Praxis die venassungsrechtliche Grundlage 
bestreiten würde. Selbst we:nn es auf diesem Gebiet rechtliche Fragezeichen ~etzen 
würde, dürfte die Prognose nichr fehl gehen, daß das Gericht, nicht zuleut aus 
Gründen der notwendigen Akzeptanzfindung, dem Gesetzgeber das .. Nachbessern« 
leicht machen würde. 
Nicht übersehen werden darf dabei, daß die Befassung des Bundesverfassungsge­
richts mit dieser Frage und eine enrsprechende »Absegnung" der Grundlinien der 
exekutivischen Praxis ,ener einen deutlichen Zugewinn an Legitimation verschaffen 
dürften; Das Gütesiegel loverfassungsrechtlich zulässig .. würde dann nicht zum er­
sten Mal politische Eigendynamik entwickeln. Diese politische Kosten einer Anru­
fung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Frage müssen deshalb wohl kalkuliert 
werden. 

C. Wer entscheidet über den Einsatz der in der Bundesrepublik stationierten 
(nellen) atOT7U1ren Waffensysume? 

Die Bundesregierung hat in der Broschüre des Presse- und Informationsamces 
"Aspekte der Friedenspolirik. im Juni 1981 im Tone größcer Selbsrverständlichkeit 
darauf hingewiesen, daß ,.auch die neuen Mittelstreckenwaffen (also Pershing 11 und 
Marschflugkörper) ... nur von Amerika produziert (werden) und ... in amerikani­
scher Verfügungsgewalt bleiben. Über ihren EinsalZ kann ausschließlich der ameri­
kanische Präsident entscheiden. (Die Bundesrepublik hat) ... keinen ,Finger am 
Abzug,«.', 

Es bedarf keiner näheren Darlegung, daß die EntScheidung über den Einsacz von 
Nuklearwaffen in der Bundesrepbulik oder vom Boden der Bundesrepublik aus 
einer Entscheidung über die existenzielle Vemichtung der bundesrepublikanischen 
Bevölkerung gleichkommt. Denn spätestens seit der sogenannten von Weizsäcker­
Studie (~Kriegsfolgen und Kriegsverhütung«) aus dem Jahre '970/71 ist die mit 
einem großen wissenschaftlichen Aufwand abgesichenc Erkenntnis bekannt, daß die 
Bundesrepbulik im Kriegsfalle, wenn also die ~Abschreckungskomponente« der gel­
cenden Nacostracegie der »flexible response~ versagt hat, mit militärischen Mitceln 
nicht zu verteidigen ist. Die Ergebnisse dieser Studie sind bisher weder von offiziel­
ler Seite der Nato noch vom Veneidigungsministerium oder in der wissenschaftli­
chen Diskussion in Frage gescellt worden. Sie lauten im Detail (zusammenfassend): 
• Unter dem Aspekt der Kriegsfolgen ist zu sagen. daß ein konventioneller Krieg, 
wenn er unser land in wenigen Tagen schnell durchzieht, nur begrenzten Schaden 
bringen würde, während der vielleicht denkbare F~1l eines in unserem Lande hin-

7J vgJ. u. a. etw. Nikl., luhm.nn.l.gilim .. ion durch Verfahren, I. Auflage '971, S. 18 ff und 17 f{ (69 ff); 
Kil5Chelt, l~'PP'("e ,I. Konflik,lölunß,inSla=? Demok,.,rie und Roch, '979, S. 1 fl. ~ I; ",I. dazu 
luch Th.odor M.unz, Deulschts Su .. 3tsrccnt. 20. Aufl.ge 1971. § )0 11 ) (S. ISO); StÜrn.,. SchUlt dC'J 
GcnchLSverf.hw" vo, ö{{cnllichc E.inllu/ln.hmc~. ]uri"enlc;cung 1978. S. "~I (( (166); Au. du IliGh­
"'Perspektive l. B. Heu.inger. Rccht.sfindung und Rcchtsfonb,ldung im Spiegel richlcrlichtr Erl.hrung. 

'971. S. 89· 
H Ebd .• S. '7. 
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und hergehenden oder fescgef.lhrenen. bng .lnd.luernden konventionellen Krieges 
uns Zerstörungen bringen würde. die an den Beispielen der Sowjetunion im 2.weiten 
Weltkrieg, Korea und Vietnam nur unvollkommen ab2.ulesen sind und die, sowohl 

wegen der größeren Ausmaße wie wegen der größeren Verletzlichkeit eines lndu­
srrielandes für unsere wirtschaftliche Fonexisten2. lebensgefährlich werden könn­
ten_'I . • Berelts der Einsatz eines Bruchteils (je nach Kriegsbild etwa 2 bis 10%) der 
in Europ1 vorhandenen Atomwaffen bedeutet einen vernichtenden Schlag für die 

Bundesrepublik. Diese Aussage ist unabhängig von den getroffenen Schutzmaßnm­
men. Sie gilt auch noch bei einer Beschränkung auf einen Bruchteil allein der takti­

schen Atomwaffen - ebenso gilt sie bei dem ausschließlichen Einsatz eines Bruchteils 
strategischer Waffen., .,6 Angesichts dieser sicherheitspolitischen Situation war es na­
heliegend, daß die Bundesrepublik ebenso wie die anderen Nato-Staaten seit langem 
daran interessiert war, Einfluß auf die nuklelfe Strategie zu gewinnen. Lange Zeit 
wuen die Europäer jedoch .mehr an einer Gewähr dafür interessiert, daß die USA 
Kemw~f(en einsetzen würden. wenn es im Interesse der europäischen Bündnismit­
glieder notwendig erschiene, als an der Verhütung eines vorschnellen amerikanischen 
Kernwaffeneinsatzes_,17 Aus diesem komplizierten und in sich widersprüchlichen 
politischen Prozeß entwickelte sich eine institution~lisiene Form der natointemen 
Konsultation, die freilich explizit die Enli(heidungsbefugnisse des US-Präsidenten 
über den Eins:trz von amerikanist:hen und des brit;st:hen Premierministers über den 
Einsatz von britischen Nuklearwaffen im Konflikrfalle unberühn ließ. 

I. DtlJ Nato-Konsultationsverfahren 

Von Bedeutung für das Nato-Konsultationsverfahren sind vor allem die Be.schlüsse 
der Nato-Rats-Tagung vom Mai [962 in Athen und die auf eie er bclgisch-amerika­
nischen Studie beruhenden »Richtlinien für dou nukleare KonsultationsverfahreIl", 
die auf der Naro-Rars-Tagung im Dezember 1969 vom Defense Planing Committee 
verabschiedet worden waren. 

In Arhen war im Jahre [961 beschlossen worden, einen .lUS den ständigen Delegier­
ten der fünfzehn Nato-Sruren bestehenden ~Nuklear-Ausschuß .. einzurichten, »um 
allen Mitgliedsstaaten eine volle Beteiligung an der Konsultation über die nukleare 
Veneidigungspolitik zu ermöglichen .. .J' 
Dem Nuklear-Ausschuß sollten die USA Informationen über Größe und lage der 

liele sowie über die Zerstörungskcaft der Waffen geben, und ihn soUten sie wegen 
der Anwendung der waffen konsultieren .n 

Die 1969 beschlossenen .. Richdioien für dou nukleare Konsultationsverfahren« sind 
streng geheim.1o 

Nach vorliegenden Informationen sind die Nato-Staaten jedoch dahin übereinge­
kommen, daß die USA verpflichtet sind, vor der Freigabe und dem Einsatz von für 
die Nato vorgesehenen taktischen Nuklearwaffen (theater nudear forces) bis zu 

71 Vgl. C. F. von Wtiz.;cker. Einleitung ~u -Kn.s.rolcen und Krit~.verhu.ung •. 1. Aun.ge 1971. $. 9. 
7' v,t Ph . Sonnug, M.ltht;m.uis..:hc- .A.n~Y$C' du Wirkung~n von Kc::row.Jicnc.xp!osioncn in der ßRD. ;n.; 

von Weiu.ick« .•.•. 0 .. $. 198; vgJ. zu den Di.kw.ionen übe, die mditar-poli.i.<che InlercuenJ.ge dcr 
Bundc~rcpublik. 1)ie •• , Milincke. Nuklea. Mi,'O/i,kung. ßerlin '971, S. I ~ 1I. 

77 Vgl. M.nnclte, • . •. 0 .. S. 66. 
7S Vgl. d>..< SchlußkommlUl;que, in: Europllrchiv 1111961, S. 0 198 bis Joo. 
79 VgJ. dnu M.ru.ckc, Nukl.ar. Mirwirkung, 1 . .L 0., S. Il}. 

80 Vgl. den T <x. d .. Schlußkommunique. d.r T .gung "' : Eu,op.· Archiv 411 970, S. D 77-79; vgl. ferner die 
Serich .. zur NlIo-T .gung im Spiegel ~91196tJ. S .• 0 (. 
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.20 einem gewissen Grad ein Konsultationsverfahren durchzuführen . ,.Das Zustande­
kommen eines solchen Konsultations-Proccdere sent voraus, daß der US-Präsidcnc 
nicht durch Zeit und Umstände (time and circumsunces pcnnitting) zu raschem 
Handeln gezwungen wird«.·' 
Die: Pflicht zur Konsultation der Nato- Verbündeten durch deo US-Präsidenren. also 
der Zwang, diese tmzuhören. steht mithin unter dem ausdrücküchen Vorbehalt, daß 
:.Zeit und Umstände es erlauben ... Erfordert jedoch beispielsweise das -nationale: 
Interesse. der USA nach Auffassung des US-Präsidentcn ein »sofoniges Handdn~ • 
• so dürfte die amerikanische Entscheidung ohoe Beteiligung der europäischen Ver­
bündeten getroffen werden .... Die Vereinigten Staaten und auch jeder andere 
Nato-Partner. der über eigcne Nuklearwaffen verfügt, wie Großbritannien und 
Frankreich, sind frei. dann ohne vorherige Konsultation der Verbündeten eine un­
abhängige EntScheidung zu treffen. wenn die Llge (z. B. im Falle eines Über­
raschungsangriffes) kein entSprechendes Konsulcationsverfahren zuläßt bzw. eine 
sofonige Reaktion (auch in .subjektiver Perzeption.) nötig isc .• " 
Im Regelfall soll das Konsultationsverfahren jedoch in der Weise praktizien werden, 
daß jedes Ersuchen einer Regierung oder eines hohen Nato-Befehlshabers um die 
Freigabe von Nuklearwaffen und jede Möglichkeit des Einsatus durch eine Nu­
klear-Macht sofort den einzelnen Nato-Regierungen und dem DPC (Defense Plan­
ing Comminee) mitgeteilt werden. Die Stellungnahmen dieser Organe werden der 
betroffenen Nuklear-Macht übermittelt, und die Entscheidung dieser Macht wie­
derum soll den verbündeten Regierungen, dem Nato-Rat und den hohen Nato­
Befehlshabern zur Kenntnis gebracht werden. 
-Die Freigabe der Nuklear-Waffen zum Einsatz wiederum kann allerdings nur 
durch den US-Präsidencen bzw. den britischen Premierminister erfolgen •. Geben 
diese die Nuklear-Waffen frei, so stellt »die Freig~be gleichwohl .. . keinen Einsatz­
befehl dar. Der SACEUR (Oberster Alliierter Befehlshaber Europa) behält damit die 
Möglichkeit, die Nukle:lr-Waffen nach seinem Ermessen einzuse[zen.~I) 
Da jedoch SACEUR sowohl Oberster Nato-Befehlshaber als auch Oberkomman­
dierender der US-Streickräftc in Europa ist. ist er in dieser seiner zweiten Eigenschaft 
den Weisungen des US-Präsidemen 'auf dem »nationalen Befehlsstrang< unmittelbar 
unterstellt. Insofern obliegt auch nach der Freigabe der Nuklear-Waffen zum Ein­
satz der konkrete Einsa~befehl weiterhin dem US-Präsidencen. Unklar ist freilich. 
in welcher Weise sich die Unterstellung des SACEUR unter die NATO-Dienststel­
lcn im Konfliktfalle auswirken wird, wenn also z. B. die entsprechenden NATO­
Organe (mehrheitlich) gegen einen Einsatz nuklearer Waffen votieren sollten. 
Im Ergebnis bedeutet dies. daß die Entscheidung über den Einsatz der neuen ame­
rikanischen Mit(e/streckenwaffen. falls sie erst einmal in der Bundesrepublik statio­
niert sind. nur sehr bedingt vom NATO-internen Konsultationsvenahren abhängig 
ist; die Entscheidung über den Einsatz dieser Waffen und damit über Leben und Tod 
von Millionen Menschen in Europa fällt also nicht in Europa. sondern in den 
USA. 

81 V~1. Di .. er WC>If. Die Enuch<idung ub" d_n Ein<ll~ von Nukle,~(.n. in : Au. Poli,ik und Zei.ge­
schich ••. B ,8/)"'9. S. 19 Cf. )7· 

h Vgl. Wolf. ,. , . 0 .. S. J8 . 
8) Vgl. Wolf, •. , . 0 .. S. )9. 
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11. Die nu.kleaTeTl Einsalzbe{ehlsrechle des US-Präsidenten nach der 
US-amerikanischen RechtslAge 

Nach der amerikanischen Venassung hat der Kongreß zwar die Befugnis, namens 
der USA anderen Staaten den Krieg zu erklären. Der Präsident ist jedoch ,.Oberbe­
fehlshaber des Heeres und der Marine sowie der Miliz der einzelnen Staaten. 
(An. H, Sec. 2 der US-Verfassung). Danach kann der Präsident alle taktischen und 
strJ.tegischen Anordnungen und Maßnahmen treffen, die den Einsatz von Menschen 
und Materialien betreffen . Auch vor der formellen Kriegserklärung durch den Kon­
greß gibt die amerikanische Verfassung dem Präsidenten die ausdrückliche Befugnis, 
Uberraschungsangriffe auf die USA abzuwehren (,.ro repe) sudden acucks.). Hierzu 
zählt insbesondere auch die Entscheidung darüber, ob ein Überraschungsangriff auf 
die USA vorliegt und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. In der verfas­
sungsrechdichen Literatur der USA wird diese Befugnisnorm heute auch dahin aus~ 
gelegt, daß ein solcher .. Überraschungsangriff auf die USA. auch dann vorliegen 
soll, wenn amerikanische Staatsangehörige und ihr Vermögen im Ausland angegrif­
fen werden. I

, Umstritren ist freilich, ob diese -sudden repulse power .. auch dann 
zum Zuge kommt, wenn es darum geht., .. ÜberrilSchungsangriffe" auf (NATO-) 
verbündete Staaten abzuwehren. Da ruer im rechtlichen Diskurs keine eindeutige 
Klärung bisher erziele wurde, dürfte schon aus diesem Grunde die präsidentielle 
Befugnis keine rechtlichen Restriktionen zu gew.ä"igen haben . Im Klartext: Der 
US-Präsident (mit seinem Beratersub) entscheidet praktisch darüber, ob ein Über­
rilSchungsangriff auf die Verbündeten vorliege und ob dies seiner- Ansicht nach einem 
Überraschungsangriff auf die USA gleichgestelle werden kann. 
Die Entscheidung über Leben und Tod von Miltionen Menschen in Europa liegt 
damit (auch) nach amerikanischem Verfassungsrecht in den Häoden des US-Präsi­
denten, der diese - was sich näheren Überprüfungen entziehe - an bestimmte Be­
feh!sh~ber zumindest partiell delegieren hnn. il 

8~ VgJ. duu Cl"" Don W.>.ll><c, Th. War·Making Po,.,.n: A C<>n.ti,uuonal FI.,.,I, in : Corndll.,., Review 
BMld 17 ('971),S. 7'9 H, S. 7)7. Allgeme'n Xu den K.riq;<r~hlen de. US-Prisidcnten: Dieler Woll, Um 
die Krje,.vollm.ch, de. lmecih"i.ehen Prä>iden,en. Du Warp" .... e .. Ac, vom 7. Nov. '97). in: Europ.­
Archiv '97~, S. >16 Ir; Diele' WollIMan(red A. D.u.~, Die Kric-g.lrcch,e in den Vereinigten Snl,.n. 
AII:&JY1t dtr verl ... ungsrech'lichen und politischen Aus<in~deNtlZung ~wi.ch.n Pr:is,dent und Kon· 
groa um die .Wa~wcrs., Bulin '979, s. 1,(1,68 (I. 

Ss V~J . dau die Hinweise boi Wolf. Die En~choidung übe< den Einurz von Nukle>r-W.Ilcn, l . l . 0 ., 
s. )~ I. Die wei,er. Fug •. ob di. Einriumung oder Duldung einer solchen BelehGb.llI",i. eies US­
Pruid,ncen mi, WirKung flir du Hoheiugebi .. d<r SunJe"epllblik durch die Bund~regierung nach 
dorn G ru(ld~ .. e,~ zulwig ;" (. lJb<ncogung von Hoh.iu,«h,en .1), rou!! eincr spez.itllcll Un<crsuchung 
vorbehahen bleiben. 

.1/ 
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